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Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §85 Abs2 / Fremdenpolizei

Rechtssatz

Folge

Interessenabwägung

Zurückweisung einer Berufung gegen ein Straferkenntnis wegen illegalen Aufenthalts.

Möglichkeit der Verhängung eines Aufenthaltverbotes und Beeinträchtigung der Lebenshaltungskosten.

Schlagworte

VfGH / Wirkung aufschiebende
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